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Private Krankenversicherung

Beihilfe 
Sachsen 
auf einen Blick 

Spezialist für den öffentlichen Dienst

Ausgabe

2023

Leistungen der Beihilfe

Ambulante Behandlung

Ärztliche Behandlung Bis Höchstsatz GOÄ

Heilprak�ker Bis Höchstsatz lt. Vertrag mit Heilprak�kerverbänden

Medikamente Verordnungsfähige Medikamente bis GKV-Festbeträge

Kürzung Medikamente 
preisabhängig (nicht wie Bund)

4,00 EUR (bis 16 EUR), 4,50 EUR (ab 16,01 EUR bis 26 EUR), 5,00 EUR (ab 26,01 EUR) 

Fahrtkosten Ja

Kürzung Fahrtkosten 10 EUR je einfache Fahrt (nicht wie Bund)

Belastungsgrenze für Medika-
mente/Beförderung/Selbstbe-
halt (auf Antrag) 
(nicht wie Bund)

2 % der/des Dienstbezüge/Versorgungsbezüge/Rentenzahlbetrags,
bei chronisch Kranken 1 %

Hilfsmi�el Gemäß Beihilfekatalog/-höchstsätze 

Kürzung Hilfsmi�el Nein (nicht wie Bund)

Sehhilfen  
(Brillen und Kontaktlinsen)

100 EUR je Auge, keine Beihilfe für Brillenfassungen

Rehabilita�onsmaßnahmen Ja, alle 4 Jahre max. 21 Tage (ohne An-/Abreise)

Sanatoriumsbehandlungen Max. niedrigster Satz der jeweiligen Einrichtung

Kürzung Sanatorium Nein (nicht wie Bund)

Heilkuren Nur Beihilfeberech�gte im ak�ven Dienst, Unterkun� bis 16 EUR (abzgl. 12,50 EUR)

Bemessungssätze (personenbezogen)

Beihilfeberech�gte 50 % Keine Kürzung der Beihilfebemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses
zur privaten Krankenversicherung.

Beihilfeberech�gte
mit mehr als einem Kind

70 % Besonderheiten Ab 01.01.2013: 70 % auf Dauer, wenn nach dem 
31.12.2012 zwei oder mehr Kinder 

berücksich�gungsfähig sind.

Versorgungsempfänger 70 %

Ehega�e/ 
eingetragener Lebenspartner

70 % Einkommensgrenze Ehega�e/
eingetragener Lebenspartner

18.000 EUR (nicht wie Bund)
Ab 01.01.2014 ist der Durchschni� der Einkün�e der 

letzten 3 KJ maßgeblich

Übergangsregelung
Einkommensgrenze Ehega�e/
eingetragener Lebenspartner

Nein (nicht wie Bund)

Kinder 80 % Berücksich�gung Kind Bis max. 25 Jahre + Wehr-/Zivildienst– 
siehe Absicherung Kinder (nicht wie Bund)
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Diese Daten wurden uns mit freundlicher Unterstützung der AXA-DBV Krankenversicherung AG zur Verfügung gestellt!
Wir übernehmen keine Gewährleistung über Inhalt, Druckfehler oder Aktualität der Daten!
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Zahnbehandlung

Zahnärztliche Behandlung Bis Höchstsatz GOZ

Kieferorthopädie (KfO) Bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien

Zahnersatz Keine Beihilfe für große Brücken und in der Anwärterzeit

M+L Zu 65 % anerkannt (nicht wie Bund)

Edelmetall, Keramik Zu 65 % anerkannt (nicht wie Bund)

Implantate Je Kiefer max. 2 bzw. in bes�mmten Fällen max. 4

Krankenhausbehandlung

Regelleistungen Ja

Wahlleistungen Ja

Kürzung der sta�onären 
Beihilfe 

Ja

Kürzung Regelleistungen Nein (nicht wie Bund)

Kürzung Zweibe�zimmer 14,50 EUR pro Tag

Kürzung privatärztliche  
Behandlung

Nein

KHT-Angebot 15 EUR (nicht wie Bund)

Pflege (Beträge in EUR sind Maximalbeträge)

Häusliche Pflege durch Ange -
hörige
(Pauschalbeihilfe) 

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

- 316 EUR 545 EUR 728 EUR 901 EUR

Teilsta�onäre Pflege - 689 EUR 1.298 EUR 1.612 EUR 1.995 EUR

Sta�onäre Pflege Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

- 770 EUR 1.262 EUR 1.775 EUR 2.005 EUR

Unterkun� / Verpflegung Ja, abzüglich Eigenanteil (nicht wie Bund)

Reisen

Innerhalb EU Ja, kein Vergleich mit BRD-Kosten

Außerhalb EU in Europa Ja, max. BRD-Kosten (für Kosten ambulant/Zahn erst ab 1.000 EUR)

Außerhalb Europas Ja, max. BRD-Kosten (für Kosten ambulant/Zahn erst ab 1.000 EUR)

Sons�ges

Kostendämpfungspauschale  
(= jährliche Selbstbeteiligung)

40 EUR KJ (nicht wie Bund)

Besonderheiten Rechtsreferendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf haben Anspruch auf Beihilfe

GebüH: Gebührenordnung für Heilprak�ker
GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
GOÄ: Gebührenordnung für Ärzte
GOZ: Gebührenordnung für Zahnärzte 

M+L: Material- und Laborkosten
KJ: Kalenderjahr
VKJ: Vorkalenderjahr
VVKJ: Vorvorkalenderjahr

Stand: Januar 2023


